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Vorwort

Kaum ein Gesetzesvorhaben hat in der jüngeren Vergangenheit eine derartige Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit erlangt wie die 2. Novelle des Gebäudeenergiegesetzes
(GEG), die umgangssprachlich und sogar vom Deutschen Bundesrat in Verlautbarungen als
„Heizungsgesetz“ tituliert wird. Das Gesetzgebungsverfahren wurde von einer breiten
Berichterstattung in den Medien begleitet, die Beschlussfassung im Deutschen Bundestag
„in letzter Minute“ noch durch das Bundesverfassungsgericht gestoppt. Damit rückte eine
Materie – das Gebäudeenergierecht – in den Fokus, dessen praktische Bedeutung zuvor nur
von Wenigen wahrgenommen wurde. Die heftigen gesellschaftlichen und politischen Re-
aktionen rührten insbesondere daraus, dass über lange Zeit der Eindruck vermittelt wurde,
alle Gebäudeeigentümer seien nun in kurzer Frist verpflichtet, ihre Heizungen zu tauschen.
Dahinter rückte das Ziel des Gesetzgebers, der aus dem Krieg in der Ukraine resultierenden
Gefahr eines Mangels verfügbarer Energie zur Wärmeversorgung zu begegnen, und zur
Beschleunigung der „Energiewende“ aus ökologischen Gründen zu sorgen, in den Hinter-
grund.
Zur Umsetzung dieses Ziels erfolgten Änderungen des Gebäudeenergierechts. Die Vor-

gaben gelten nun nicht nur für den Neubau, sondern auch für Bestandsbauten. Spät im
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hat man registriert, dass Heizungen nicht nur im selbst-
genutzten Wohneigentum stehen, sondern auch in Mietwohnungen. Deshalb wurden
kurzfristig auch Vorschriften des Mietrechts im BGB geändert oder neu geschaffen. Dabei
sind zahlreiche Abgrenzungsfragen offengeblieben und werden wahrscheinlich erst von der
Rechtsprechung beantwortet werden. Das gilt im Übrigen auch ganz besonders für das
Wohnungseigentumsrecht. Hier sind Konflikte aufgrund der häufig sehr unterschiedlichen
Interessen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eigentümer wahrscheinlich vor-
programmiert. Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Wechsel der Wär-
meversorgung(sanlage) erforderlich wird, berührt aber auch weitere Rechtsmaterien, wie
das private und öffentliche Baurecht, das Immobilienrecht, das Steuerrecht oder das Ver-
sicherungsrecht. Da die Pflichten des GEG noch zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens
mit der Wärmeplanung der Kommunen verzahnt wurden, erlangt auch das Recht der
kommunalen Wärmeplanung an Bedeutung. Das GEG wirkt auf diese Rechtsmaterien ein,
die Erfüllung der aus ihm resultierenden Pflichten kann zugleich nicht ohne Betrachtung
dieser weiteren Rechtsmaterien sachgerecht umgesetzt werden.
Dieses Werk will eine erste Einführung in die 2. Novelle des GEG und seine Aus-

wirkungen auf alle diese Rechtsmaterien bieten. Die Abgabe der Manuskripte fiel auf den
Tag der Beschlussfassung des Bundesrates zu den Änderungen des GEG. Die Autoren
können daher nicht zu allen aufkommenden Fragen abschließende Lösungen anbieten,
gleichwohl aber auf die Vielzahl zu beachtender und zukünftig zu klärender Aspekte
hinweisen. Ihnen gilt der Dank, dass sie es auf sich genommen haben, sich in kürzester Zeit
mit einem Gesetz zu befassen, dessen abschließende Verabschiedung durch den Bundesrat
zum Zeitpunkt der Erstellung der Manuskripte noch nicht erfolgt war. Das vorliegende
Werk berücksichtigt gleichwohl die verabschiedete Fassung. Im Hinblick auf die kom-
munale Wärmeplanung ist das Gesetzgebungsverfahren gerade erst eingeleitet worden. Es
wurde der Rechtsstand zum Zeitpunkt der ersten Befassung durch den Bundesrat am
29.9.2023 zu Grunde gelegt.
Die vorgeschriebenen Maßnahmen werden viele private Eigentümer, aber sicher auch

einige gewerblich vermietende Akteure am Markt überfordern. Es geht zum einen um
kaum vorstellbare Investitionen, die erforderlich sind, zum anderen aber auch um planeri-
sche und organisatorische Arbeiten. Um die finanziellen Belastungen zumindest zu einem
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Teil zu verringern, sind Förderungen angedacht, die zum Zeitpunkt der Manuskriptfertig-
stellung noch nicht abschließend vorlagen. Aufgrund der bekannt gewordenen Rahmenbe-
dingungen wird kurz auch auf die Fördermöglichkeiten eingegangen.
Der Dank der Herausgeber gilt darüber hinaus aber auch dem Verlag. Hier wurden alle

Hebel in Bewegung gesetzt, um das Werk so schnell erscheinen lassen zu können. Digitali-
sierung hilft dabei natürlich, aber ohne die Menschen, die bis spät in die Nacht arbeiten
und die schwer abzuschätzende politische Entwicklung beobachtet haben, geht es trotzdem
nicht. Unser Dank gilt deshalb dem zuständigen Lektorat Dr. Schenk sowie Frau Blidon
und Frau Maier.

Gelsenkirchen und Düsseldorf im Oktober 2023

Prof. Dr. Ulf Börstinghaus Guido Meyer

Vorwort
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